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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Politische Grundfragen

Nationale Identität

Mit zwei Vorstössen wollte sich die Ratsrechte als Hüterin von Schweizer Symbolik
profilieren. Anlass war eine Aktion von Unbekannten aus dem Antifaschistischen
Netzwerk Genf, die vor dem 1. August auf wilden Plakaten, auf denen mit dem Schweizer
Kreuz bedruckte WC-Rollen abgedruckt waren, dazu aufforderten, den Nationalismus
die Toilette runter zu spülen. Dies veranlasste die Genfer SVP-Präsidentin und
Nationalrätin Amaudruz (svp, GE) zu einer bürgerlich breit abgestützten Motion, die die
strafrechtliche Verfolgung bei Herabwürdigung der Schweizer Fahne verlangt. Bereits
im Juni hatte Quadri (lega, TI) eine Motion eingereicht, die fordert, dass eine
ausländische Flagge nur dann gehisst werden darf, wenn daneben eine mindestens
gleich grosse Schweizer Fahne hängt. Der Bundesrat lehnte beide Motionen mit Verweis
auf die Meinungs- und Meinungsäusserungsfreiheit ab. Beide Vorstösse wurden im
Berichtjahr noch nicht behandelt. 1

MOTION
DATUM: 31.12.2012
MARC BÜHLMANN

Während die Motion Quadri (lega, TI), welche das Hissen einer ausländischen Flagge nur
dann gestatten wollte, wenn gleichzeitig eine gleich grosse Schweizer Fahne
aufgezogen wird, abgeschrieben wurde, lag die Motion Amaudruz (svp, GE) noch auf der
langen Bank. Letztere verlangt die strafrechtliche Verfolgung bei Herabwürdigung der
eidgenössischen Flagge und ist bürgerlich breit abgestützt, wird aber – wie bereits die
Motion Quadri – vom Bundesrat zur Ablehnung empfohlen. 2

MOTION
DATUM: 31.12.2013
MARC BÜHLMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Im Rahmen der Bundesratswahl von Ignazio Cassis wurde die mehrfache
Staatszugehörigkeit zum Thema. Cassis, der sowohl Bürger der Schweiz als auch von
Italien ist bzw. war, gab im Vorfeld seiner Wahl seinen italienischen Pass ab. Die
Diskussion um diesen Schritt nahm Lorenzo Quadri (lega, TI) zum Anlass, mit einer
Motion die Doppelbürgerschaft für Bundesrätinnen und Bundesräte sowie für
Bundesangestellte mit Beziehungen zum Ausland zu verbieten. Seit 1992 ist es in die
Schweiz eingebürgerten Personen erlaubt, die Bürgerschaft ihres Herkunftslandes zu
behalten. Quadri machte die Gefahr fehlender Loyalität von politisch für die Schweiz
tätigen Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern für seinen Vorstoss geltend.
Loyalität sei eine Frage der inneren Haltung und nicht von Gesetzen, gab Bundeskanzler
Thurnherr in der Ratsdebatte zu bedenken. Das Argument Quadris, dass etwa in
Australien – wie die Schweiz ein Einwanderungsland – ein solches Verbot bestehe,
konterte Thurnherr mit der Bemerkung, dass es in Australien ein Gesetz gebe, dass
Barbesitzer verpflichte, auch Pferde zu bedienen. Nur weil es dieses Gesetz in
Australien gebe, müsse es ja nicht in der Schweiz eingeführt werden. Der Vorstoss
Quadris wurde schliesslich von lediglich 40 Mitgliedern der SVP-Fraktion unterstützt
und mit 129 Gegenstimmen bei 2 Enthaltungen versenkt. 3

MOTION
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Volksrechte

Eine Folge der Abstimmung über die Gripen-Beschaffung waren Diskussionen um die
Einführung eines Finanzreferendums auf nationaler Ebene. Zu dieser Debatte beitragen
soll auch eine Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), mit der er ein partielles und
obligatorisches Finanzreferendum für alle für das Ausland bestimmten Beiträge fordert.
Konkret schwebt dem Abgeordneten der Lega vor, dass der Stimmbevölkerung jeweils
bei den November-Abstimmungen eine Liste mit allen geplanten Auslandbeiträgen
vorgelegt wird, über die jeweils einzeln entschieden werden kann. Die allgemeinen
Kosten für diese Abstimmung sollten dann den angenommenen Beiträgen abgezogen
werden. 
In seiner Antwort von Mitte August 2014 verwies der Bundesrat auf ähnliche Begehren,
die aber allesamt abgelehnt worden seien. Zudem würde das vorgeschlagene Veto die
Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit der Schweiz einschränken. Falls es sich um
einen Sparvorschlag handle, würden mit der Schulden- und der Ausgabenbremse
bereits wirksame Instrumente greifen. Schliesslich beurteilte die Regierung die Motion
als nicht umsetzbar: Mit einem obligatorischen Referendum zu jedem Finanzbeschluss
würden Entscheidungsprozesse mindestens erschwert, wenn nicht gar ganz blockiert.
Darüber hinaus würde man der Stimmbürgerschaft eine kaum zu bewältigende Last
aufbürden, weil sehr viele Beschlüsse vorgelegt werden müssten. Nur schon bei den
Beiträgen an internationale Organisationen würde eine solche Liste bereits über 70
Kredite umfassen. 4

MOTION
DATUM: 20.08.2014
MARC BÜHLMANN

Die Motion von Lorenzo Quadri (lega, TI), ein obligatorisches Finanzreferendum für alle
Beiträge einzuführen, die ans Ausland bezahlt werden, fand nicht einmal in der
gesamten SVP-Fraktion Unterstützung. Simonetta Sommaruga verwies in der Debatte
noch einmal auf den bereits im Antrag der Regierung für die Ablehnung der Motion
erörterten Punkt der Unverhältnismässigkeit. Die riesige Zahl an Abstimmungen, die bei
einem solchen sektoriellen Finanzreferendum für Kreditbeschlüsse nötig wäre, dürfe
den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht zugemutet werden. Volksentscheide
seien dazu da, strategische Entscheide zu treffen. Mit einem neuen Instrument, wie es
von Quadri vorgeschlagen werde, würde die Stimmbevölkerung aber operativ in Details
eingreifen. Um einzelne Finanzposten solle sich aber besser das Parlament kümmern.
Quadri hatte vergeblich geltend gemacht, dass es nicht möglich sei, gegen alle
unnötigen Auslandszahlungen einzeln Unterschriften zu sammeln. Bei der Abstimmung
hielten dem Tessiner lediglich 33 SVP-Fraktionsmitglieder die Stange. Von den 148 Nein
stammten deren 28 auch von der Volkspartei. 5

MOTION
DATUM: 16.06.2016
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Aussenwirtschaftspolitik

In der Wintersession 2020 befasste sich der Nationalrat mit der Motion von
Nationalrätin Seiler Graf (sp, ZH), die den Stopp aller Kriegsmaterialexporte an die
Jemen-Kriegsallianz gefordert hatte. Die Motionärin bekräftige in der grossen Kammer
ihre Forderung nach einem Ausfuhrverbot und sparte dabei nicht an Kritik am
Bundesrat. Einerseits schade diese Art der Aussenpolitik der Schweiz in ihrer Rolle als
humanitärer Akteurin, andererseits seien die Ausreden, dass das gelieferte
Kriegsmaterial nicht im Jemen eingesetzt würde, «unglaubwürdig». Sie beschuldigte
den Gesamtbundesrat, dass dieser mit seinem «Kuscheln und Weiterliefern» den
Auftrag des Verfassungsartikels 54, Abs. 2 – demzufolge die Schweiz mit ihrer
Aussenpolitik zur Achtung der Menschenrechte und dem friedlichen Zusammenleben
der Völker beitragen soll – nicht erfülle. Der anwesende Bundesrat Guy Parmelin
wiederholte fast wortgleich die gedruckte Begründung des Bundesrats und forderte
den Nationalrat dazu auf, die Motion abzulehnen. Diesem Aufruf folgte der Rat jedoch
nicht; er nahm die Motion mit 97 zu 95 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) knapp an. Die
SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen stimmten dabei fast geschlossen dagegen. Kurz
darauf stellte Andreas Glarner (svp, AG) jedoch einen Ordnungsantrag und beantragte
die Wiederholung der Abstimmung mit der Begründung, dass die SVP «einen falschen
Knopf gedrückt habe». Offenbar war Neo-Nationalrat Huber (svp, AG) versehentlich von
der Parteilinie abgewichen. Dem Ordnungsantrag wurde mit 150 zu 28 Stimmen (bei 10
Enthaltungen) stattgegeben, am Resultat änderte die Wiederholung jedoch wenig. Die
Motion wurde im zweiten Versuch gar mit 98 zu 94 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
angenommen, was einerseits mit Abwesenheiten bei der ersten oder zweiten

MOTION
DATUM: 10.12.2020
AMANDO AMMANN

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abstimmung zu tun hatte, andererseits aber auch mit Änderungen des
Abstimmungsverhaltens – Huber und Ritter (cvp, SG) wechselten ins Gegnerlager,
Pfister (cvp, ZG) ins Befürworterlager und Gschwind (cvp, JU) enthielt sich neu der
Stimme, während Weichelt-Picard (al, ZG) und Gysi (sp, SG) bei der ersten und Quadri
(lega, TI) bei der zweiten Abstimmung abwesend waren. 6

Im Mai 2020 forderte Lorenzo Quadri (svp, TI), dass die zuständigen Behörden keine
neuen Ausweise mehr für ausländische Arbeitskräfte im Tessin ausstellen sollen. Mit
seiner Motion wollte er den Bundesrat beauftragen, ein Moratorium für die Erteilung
von Grenzgänger- und Aufenthaltsbewilligungen zu erlassen. Damit sollte die
Wiederanstellung von Tessinerinnen und Tessinern, die im Zuge der Corona-19-
Pandemie ihre Arbeit verloren hatten, vereinfacht werden. Quadri argumentierte, dass
das Tessin übermässig stark von den Folgen der Pandemie betroffen gewesen sei, nicht
zuletzt weil der Bundesrat die Grenzen zu spät geschlossen habe. Bei der geplanten
Wiedereinführung der Personenfreizügigkeit müsse der Bundesrat daher die besondere
Situation des Tessins – die wirtschaftlichen Schäden und die hohe Arbeitslosigkeit
– berücksichtigen. In seiner Stellungnahme zeigte der Bundesrat im Juli 2020 für die
Forderung des Motionärs Verständnis und teilte dessen Sorge um die Sicherung der
Arbeitsplätze. Er betonte aber auch, dass die Aufrechterhaltung der
Personenfreizügigkeit eine wichtige Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung der
Schweiz sei, und merkte an, dass man weiterhin von ausländischen Arbeitskräften
abhängig sei. Darüber hinaus verwies er auf die Stellenmeldepflicht, die im Juni 2020
reaktiviert wurde. Eine Einschränkung des FZA aus wirtschaftlichen Gründen sei auch
vertraglich nicht legitim, erklärte der Bundesrat. Aus diesen Gründen beantragte er die
Ablehnung der Motion. 
Erst in der Frühjahrssession 2022, also lange nachdem die Schweiz ihre Grenzen wieder
geöffnet hatte, befasste sich der Nationalrat mit dem Vorstoss. Trotz der
zwischenzeitlichen Entwicklungen hielt Motionär Quadri an seinem Anliegen fest. Er
beklagte, dass der Tessiner Arbeitsmarkt durch die vielen italienischen
Grenzgängerinnen und Grenzgänger unter Druck gerate und einheimische Arbeitskräfte
aus dem Markt gedrängt würden. Daher forderte er auch knapp zwei Jahre nach der
Einreichung seiner Motion die Einführung von Schutzklauseln. Diese Forderung wolle er
aber in einer weiteren Motion formulieren. Die vorliegende Motion wurde mit 138 zu 54
Stimmen abgelehnt. Nur die Mitglieder SVP-Fraktion stimmten für den Vorstoss. 7

MOTION
DATUM: 02.03.2022
AMANDO AMMANN

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Obwohl die Schweiz 2015 das Protokoll zur Änderung des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Italien in Kraft gesetzt habe, stehe sie noch immer
auf der italienischen schwarzen Liste für die Besteuerung natürlicher Personen,
wodurch für Personen, die von Italien in die Schweiz ziehen wollten, eine Umkehr der
Beweislast hinsichtlich des Steuerdomizils vorliege, kritisierte Roberta Pantani (lega, TI).
Dies erhöhe den administrativen Aufwand für die Direktbetroffenen und stelle einen
Wettbewerbsnachteil für die in der Schweiz tätigen Banken und Unternehmen dar.
Deshalb wollte Pantani den Bundesrat im September 2019 mit einer Motion
beauftragen, diesbezüglich Abhilfe zu schaffen. Dieser verneinte zwar die Auswirkungen
auf die Schweizer Banken, beantragte die Motion aber aufgrund des Mehraufwands für
die Betroffenen zur Annahme. In der Wintersession 2019 sprach sich der Nationalrat
stillschweigend für das Anliegen aus, nachdem es nach dem Ausscheiden von Pantani
aus dem Nationalrat von Lorenzo Quadri (lega, TI) übernommen worden war. 8

MOTION
DATUM: 20.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Finanz- und Ausgabenordnung

Nachdem das Parlament in der Sondersession im Mai 2020 Corona-bedingte Kredite
über CHF 16 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 40 Mrd. gutgeheissen hatte,
machten sich verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken
darüber, wie diese und die noch erwarteten Covid-19-Ausgaben finanziert werden
könnten. Lorenzo Quadri (lega, TI) betonte in einer Motion, dass «das Geld der
Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in der Pandemie mehr denn je den Bedürfnissen
der Schweizer Bürgerinnen und Bürger dienen» solle und man deshalb die zweite
Kohäsionsmilliarde an die EU streichen sowie für das Ausland bestimmte Beiträge,
Ausgaben im Asylbereich und die auf ausländische Personen zurückzuführenden
Sozialausgaben deutlich reduzieren solle. Der Bundesrat empfahl die Motion zur
Ablehnung, zumal eine nachhaltige Eindämmung der Pandemie sowie ein
handlungsfähiges multilaterales System für die exportorientierte Schweiz wichtig seien.
Die Kohäsionsmilliarde sei im Moment gesperrt, Massnahmen im Ausland seien wichtig,
da ansonsten unter anderem das Fluchtrisiko steige. Im Asylbereich finanziere der Bund
hauptsächlich die Massnahmen der Kantone, weshalb eine Streichung hier nur zu einer
Mehrbelastung der Kantone führen würde, und die Ansprüche ausländischer
Staatsangehöriger auf Sozialversicherungsleistungen seien in Abkommen und Gesetzen
geregelt, wodurch die entsprechenden Ausgaben nicht einfach reduziert werden
könnten. In der Frühjahrssession 2022 behandelte der Nationalrat die Motion
zusammen mit anderen Vorstössen zu demselben Thema und lehnte sie mit 137 zu 51
Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab. Die befürwortenden Stimmen und Enthaltungen
stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 9

MOTION
DATUM: 10.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem das Parlament in der Sondersession im Mai 2020 Corona-bedingte Kredite
über CHF 16 Mrd. und Verpflichtungskredite über CHF 40 Mrd. gutgeheissen hatte,
machten sich verschiedene Parlamentarierinnen und Parlamentarier Gedanken
darüber, wie diese und die noch erwarteten Covid-19-Ausgaben finanziert werden
könnten. Ähnlich wie Lorenzo Quadri (lega, TI; Mo. 20.3272) schlug Jean-Luc Addor (svp,
VS) mit seiner Motion «Wir zuerst!» vor, während der Covid-19-Pandemie alle
Zahlungen ans Ausland auszusetzen und die verfügbaren Mittel stattdessen für die
Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz einzusetzen. Wie alle anderen Länder
müsse auch die Schweiz nun zuerst die Interessen ihrer Einwohnenden –
Schweizerinnen, Schweizer sowie Ausländerinnen und Ausländer mit Aufenthaltstitel –
vertreten. Der Bundesrat verwies auf das Interesse der exportorientierten Schweiz an
einer weltweit nachhaltigen Eindämmung der Pandemie und auf die vertraglichen,
rechtlichen und budgettechnischen Verpflichtungen der Schweiz zu den
entsprechenden Zahlungen. Im März 2022 zog Addor die Motion zurück. Die
Formulierung seiner Motion entspreche angesichts der Ukraine-Krise nicht mehr der
aktuellen Situation – vielmehr gelte es jetzt für die Schweiz, welche über die
entsprechenden Mittel verfüge, Hilfe vor Ort bereitzustellen. 10

MOTION
DATUM: 10.03.2022
ANJA HEIDELBERGER

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Eine 2013 eingereichte Motion Quadri (lega, TI) verlangte, dass der Bundesrat sich für
die Änderung des Wiener Übereinkommens über den Strassenverkehr einsetzt und
erwirkt, dass das Landeswappen als Unterscheidungsmerkmal ausreicht und der
Aufkleber mit dem Landeskürzel überflüssig wird. Als Begründung gibt Quadri
ungerechtfertigte Bussen aufgrund des fehlenden CH-Klebers für Schweizer
Autofahrer im Ausland an. Bundesrätin Leuthard bemerkte im März 2015 im Nationalrat
dazu, das Aufkleben eines CH-Klebers sei im Vergleich zur Änderung eines
internationalen Übereinkommens "reichlich zumutbar". Die Motion wurde im
Nationalrat mit 97 zu 85 Stimmen (bei 7 Enthaltungen) abgelehnt. 11

MOTION
DATUM: 12.03.2015
NIKLAUS BIERI
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Strassenverkehr

Der Nationalrat beugte sich in Herbstsession 2021 über eine Motion Wicki (fdp, NW),
die gleich lange Spiesse im Strassengüterverkehr forderte. Die Motion verlangte, dass
nicht nur Lastwagen, sondern auch Lieferwagen ihre externen Kosten decken sollten,
beispielsweise durch die diesbezügliche Ausweitung der LSVA.
Lorenzo Quadri (lega, TI) erläuterte im Rat, weshalb die Mehrheit der vorberatenden
KVF-NR zum Schluss gekommen war, die Motion zur Ablehnung zu empfehlen: Diese
neue Steuer könne durch die Nutzung anderer Verkehrsmittel umgangen werden. Auch
werde befürchtet, dass der Vorstoss die KMU, welche oft solche Lieferwagen
einsetzten, in einer wirtschaftlich ohnehin schwierigen Zeit erheblich belasten könnte.
Der zweite Kommissionssprecher Matthias Bregy (mitte, VS) fügte an, dass die
Kommission verfassungsrechtliche Probleme sowohl im Bereich der
Schwerverkehrsabgabe als auch im Bereich der Wirtschaftsfreiheit befürchte.
Anschliessend erläuterten die Minderheitssprecherin Isabelle Pasquier-Eichenberger
(gp, GE) und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga die Argumente für die Annahme
der Motion. Die derzeit vorliegende Ungleichbehandlung sei ungerecht; auch
Lieferwagen müssten für ihre externen Kosten aufkommen, zumal sie sehr viel
ineffizienter seien als Lastwagen. So hätten die Fahrten von Lieferwagen in den letzten
Jahren stark zugenommen – sie seien mittlerweile für zwei Drittel der gefahrenen
Kilometer im Strassengüterverkehr verantwortlich; ihre Transportleistung sei im
Vergleich zum Schwerverkehr jedoch minim. Zudem trage die LSVA stark zur
Verlagerung von der Strasse auf die Schiene bei und helfe damit, dass die Stickstoff-
und Feinstaub-Emissionen zurückgingen.
Diese Worte vermochten die Mehrheit des Rates jedoch nicht zu überzeugen. Die
grosse Kammer lehnte die Motion mit 103 zu 78 Stimmen ab. Die geschlossen
stimmenden Fraktionen der Grünen, der SP und der GLP blieben dabei in der
Minderheit. 12

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Arbeitsmarkt

Mit einer Motion beabsichtigte Nationalrat Roger Golay (mcg, GE), den Bundesrat mit
der Einführung eines zweijährigen Moratoriums zur Begrenzung der Anzahl
Grenzgängerinnen und Grenzgänger zu verpflichten. Demnach müssten Arbeitgebende
zur Neubeschäftigung von Grenzgängerinnen und Grenzgängern während zwei Jahren
eine Genehmigung einholen und nachweisen, dass sie in der Schweiz keine Person mit
den gleichwertigen Qualifikationen gefunden haben.
In seiner Stellungnahme vom November 2019 beantragte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion, zumal eine solche Regelung und der damit verbundene Inländervorrang
mit dem FZA und dem EU-Recht inkompatibel seien. Zudem bestehe ja seit dem 1. Juli
2018 bereits die Meldepflicht offener Stellen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber,
welche Stellensuchenden mit Wohnsitz in der Schweiz einen Zeitvorteil von fünf
Arbeitstagen verschaffe und mit dem FZA kompatibel sei. Bei Bedarf hätten die Kantone
zudem die Möglichkeit, dem Bundesrat zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen. In der
Nationalratsdebatte in der Herbstsession 2021 lehnte der Nationalrat die Motion, die
nach Ausscheiden des Motionärs aus dem Rat von Lorenzo Quadri (lega, TI)
übernommen worden war, mit 140 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) ab. Unterstützung
erfuhr sie lediglich von Mitgliedern der SVP-Fraktion. 13

MOTION
DATUM: 30.09.2021
GIADA GIANOLA
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Löhne

Im Dezember 2019 reichte Greta Gysin (gp, TI) eine Motion ein, mit der sie den
Bundesrat beauftragen wollte, das geltende Recht so zu ändern, dass die kantonalen
Behörden Mindestlöhne höher als die bedarfsdeckenden Sozialleistungen festlegen
können. Seit dem Bundesgerichtsentscheid vom April 2010 seien die Kantone in der
Höhe der Mindestlöhne entsprechend eingeschränkt. Damit könne aber der Druck auf
die Löhne und der vermehrte Einsatz von Grenzgängerinnen und Grenzgängern, die für
tiefere Löhne arbeiten, nicht bekämpft werden. Um diesem Lohndruck
entgegenzuwirken, seien höhere Mindestlöhne notwendig. In seiner Stellungnahme vom
Februar 2020 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Wie schon bei der
Motion van Singer (gp, VD; Mo. 13.3614) und beim Postulat Quadri (lega, TI; Po. 15.3909)
war der Bundesrat der Meinung, dass vom Staat festgelegte Mindestlöhne «einen
bedeutsamen Eingriff in [die] Vertragsfreiheit und in die Wirtschaftsfreiheit»
darstellten. Das Instrument der flankierenden Massnahmen sei zudem angemessen, um
das Problem des Lohndumpings zu bekämpfen. Diese sähen auch die Möglichkeit vor,
Normalarbeitsverträge mit zwingenden Mindestlöhnen für Branchen ohne
Gesamtarbeitsverträge und wiederholten missbräuchlichen Unterbietungen der orts-,
berufs- oder branchenüblichen Löhne zu erlassen. Im Dezember 2021 wurde die Motion
abgeschrieben, da sie nicht innerhalb der zweijährigen Frist behandelt worden war. 14

MOTION
DATUM: 17.12.2021
GIADA GIANOLA

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Noch bevor fünf lateinischsprachige Kantone, darunter das Tessin, ihre Offensive für
tiefere Krankenkassenprämien gestartet hatten, welche das Parlament in der ersten
Hälfte des Jahres 2021 bereits zu behandeln begonnen hatte, reichte Lorenzo Quadri
(lega, TI) im September 2019 seine Motion für einen obligatorischen Abbau
übermässiger Reserven der Krankenversicherer ein. Demnach sollten zu hohe
erhobene Krankenkassenprämien durch eine Änderung der KVAV obligatorisch an die
Versicherten in denjenigen Kantonen zurückbezahlt werden müssen, in denen sie
erhoben worden waren. Es soll hingegen keine Verteilung an alle Versicherten einer
Versicherung unabhängig der Herkunft der Reserven mehr möglich sein. Der Bundesrat
verwies in seiner ablehnenden Stellungnahme auf die Unsicherheiten bei der
Festlegung der Prämien im Verhältnis zu den Kosten und erklärte, dass die Reserven
2018 im Verhältnis zur Risikodeckung erstmals wieder angestiegen seien. Er wolle
verhindern, dass die Versicherungen bei einer entsprechenden Regelung zu hohe
Prämien einforderten, um diese anschliessend marketingwirksam wieder zurückzahlen
zu können. Zudem sei ein kantonaler Reserveabbau nicht möglich, da dies eine
«Kantonalisierung der Reserven» erfordern würde. Gemäss eines Entscheids des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2008 seien die Reserven jedoch national. 
In der Herbstsession 2021 behandelte der Nationalrat die Motion, nachdem der
Bundesrat im April 2021 bereits seine Änderung der KVAV präsentiert hatte. Motionär
Quadri betonte, dass die Verordnungsänderung mit einer freiwilligen Rückzahlung der
Reserven das Problem nicht löse. Vielmehr brauche es eine verbindliche Regelung zur
Rückzahlung an diejenigen Versicherten, welche die überhöhten Prämien bezahlt
hatten. Mit 104 zu 81 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) sprach sich die grosse Kammer für
Ablehnung des Vorstosses aus, wobei die Differenzen im Stimmverhalten quer durch
die meisten Parteien verliefen. Nach einem angenommenen Ordnungsantrag von
Katharina Prelicz-Huber (gp, ZH) wiederholte der Rat die Abstimmung, wobei die Motion
neu mit 103 zu 75 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) eine Mehrheit erhielt und angenommen
wurde. Hatten die Grünen die Motion zuvor fast einstimmig abgelehnt, sprachen sie
sich nun mehrheitlich für Annahme aus und verhalfen dem Vorstoss damit zur Annahme
im Erstrat, zumal die Mitglieder der übrigen Fraktionen mehrheitlich bei ihren
Positionen blieben. 15

MOTION
DATUM: 16.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 beschäftigte sich der Ständerat mit der Motion Quadri (lega,
TI) und der Frage, ob der Abbau übermässiger Reserven der Krankenversicherer
zukünftig obligatorisch erfolgen soll. Die SGK-SR hatte die Motion zuvor mit 6 zu 5
Stimmen (bei 1 Enthaltung) zur Ablehnung empfohlen, da sie einen freiwilligen
Reserveabbau, wie er seit der Verordnungsänderung von Juni 2021 vorgesehen ist,
bevorzuge und ein kantonal unterschiedlicher Reserveabbau überdies nicht möglich
sei, da «die Reserven nicht kantonal bemessen werden». Die Kommissionsminderheit
erachtete die freiwilligen Regelungen aufgrund der weiterhin ansteigenden Reserven

MOTION
DATUM: 13.09.2022
ANJA HEIDELBERGER
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hingegen als ungenügend. Mit 22 zu 15 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
seiner Kommissionsmehrheit und lehnte die Motion ab. Diese war damit erledigt. 16

Wie bereits ein Jahr zuvor forderte Lorenzo Quadri (lega, TI) im September 2020 in
einer Motion, dass die Krankenversicherungen ihre übermässigen Reserven nicht mehr
nur freiwillig, sondern obligatorisch an die Versicherten zurückerstatten müssen. Der
Motionär störte sich – wie auch Olivier Feller (fdp, VD; Mo. 20.4199) – im Anschluss an
die Präsentation der Krankenkassenprämien 2021 vor allem an den Unterschieden
zwischen den Kantonen. Denn während die Prämien schweizweit nur 0.5 Prozent
angestiegen waren, wurden sie im Kanton Tessin trotz sinkender Gesundheitskosten um
2.1 Prozent erhöht. Da die Krankenversicherungen ihre Reserven freiwillig nicht stark
genug reduzieren würden, brauche es nun eine obligatorische Regelung, forderte
Quadri. Anders als ein Jahr zuvor verzichtete er jedoch auf die Forderung, wonach die
Reserven in den jeweiligen Kantonen, in denen sie geschaffen worden waren,
zurückverteilt werden müssen. 
Der Bundesrat zeigte sich mit dem Anliegen des Motionärs einverstanden, verwies aber
auf seine geplante Änderung der KVAV, mit der die Rückerstattung erleichtert würde,
und empfahl die Motion zur Ablehnung. Trotz der bis zur Herbstsession 2022 erfolgten
Verordnungsänderung sprach sich der Nationalrat ohne Diskussion mit 147 zu 36
Stimmen (bei 3 Enthaltungen) für eine weitere Verschärfung des Reserveabbaus aus.
Ablehnend stimmten die GLP-Fraktion sowie die Mehrheit der Mitte-Fraktion. Kurz
zuvor hatte auch der Kanton Basel-Stadt eine Standesinitiative eingereicht, in der er
eine «rasche und proportionale Rückerstattung der Krankenkassen-Reserven an die
Bevölkerung» in den jeweiligen Kantonen verlangte – damit hatte der Kanton das
Anliegen von Quadris Motion aus dem Jahr 2019 aufgenommen. 17

MOTION
DATUM: 27.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Eine in der Wintersession 2020 eingereichte Motion Quadri (lega, TI) forderte – wie eine
bereits im Mai eingereichte Motion Addor (svp, VS; Mo. 20.3264) – ein Moratorium für
die Erteilung von neuen Grenzgängerbewilligungen und die Wiedereinführung des
Inländervorrangs in Grenzkantonen. Die Coronakrise habe zu einer erhöhten
Arbeitslosigkeit auf dem Schweizer Arbeitsmarkt geführt, während mehr
Grenzgängerinnen und Grenzgänger in der Schweiz arbeiteten und somit zusätzlich
einheimische Arbeitskräfte vom Arbeitsmarkt verdrängen würden, argumentierte der
Motionär. Obschon der Bundesrat in seiner Stellungnahme die schwierige
wirtschaftliche Lage von Bewohnerinnen und Bewohnern der Grenzkantone im Zuge der
Coronakrise anerkannte, erachtete er die Aufrechterhaltung der Personenfreizügigkeit
als immens wichtig, insbesondere um dem Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich
während der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Zudem bestehe durch die
Stellenmeldepflicht, durch die Stellensuchende fünf Tage vor der öffentlichen
Ausschreibung einer Stelle über diese informiert werden, bereits ein effektiver
inländischer Mechanismus, um arbeitssuchende Personen wieder in den Arbeitsmarkt
einzubinden, so die Regierung.
Mitte Dezember 2022 wurde die Motion abgeschrieben, da sie nicht innert zwei Jahren
behandelt worden war. 18

MOTION
DATUM: 16.12.2022
VIKTORIA KIPFER

Asylpolitik

Inquiet par les troubles à l'ordre public que pourraient susciter des requérants d'asile,
le député Quadri (lega, TI) a déposé une motion au Conseil national, demandant de
limiter les sorties des requérants d'asile logés dans les centres d'enregistrement et de
procédure, particulièrement lors des soirées et des nuits du week-end. Cette motion,
qui n'a obtenu comme co-signature que celle de la camarade de parti du motionnaire,
Roberta Pantani (lega, TI), n'a pas obtenu l'aval du Conseil fédéral, qui a recommandé
de la rejeter. L'argumentaire des sept sages est qu'il existe déjà dans l'ordonnance du
DFJP, qui détermine le droit à la sortie des centres, des dispositions permettant de
restreindre la liberté de circulation de celles et ceux qui ne respectent pas le
règlement. En outre, pour chacun des centres d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe, Chiasso et Kreuzlingen, du personnel de sécurité a été engagé pour pallier à
d'éventuels débordements sur la voie publique.

MOTION
DATUM: 29.02.2016
SOPHIE GUIGNARD
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Le député de la Lega dei Ticinesi, Lorenzo Quadri (lega, TI), avait déposé en 2018 une
motion demandant au Conseil fédéral d'«abandonner tout de suite l'idée de
subventionner ceux qui engagent des réfugié-e-s». Il visait par là les programmes
d'intégration cantonaux (PIC), dans le cadre desquels des mesures sont mises en place
pour favoriser l'emploi. Le député estimait que les Suisses et Suissesses, selon lui trop
souvent discriminé-e-s dans leur propre pays, méritaient ces aides, plus que les
personnes relevant de l'asile. 
L'objet a été classé en 2020, le Conseil national n'en ayant pas achevé l'examen dans
un délai de deux ans.

MOTION
DATUM: 25.09.2020
SOPHIE GUIGNARD

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kulturpolitik

Im Winter 2017 fand der Israelisch-Palästinensische Konflikt auf aussergewöhnliche Art
und Weise seinen Einzug in die parlamentarische Debatte in Bundesbern. Mittels einer
Motion wollte Nationalrat Quadri (lega, TI) den Bundesrat damit beauftragen, den
Austritt der Schweiz aus der Unesco zu beschliessen. Der Motionär verwies auf diverse
Initiativen, welche von der Sonderorganisation der UNO angestossen worden waren und
mit der Neutralität der Schweiz schlichtweg nicht vereinbar seien; sei dies nun die
Resolution «Besetztes Palästina», welche vorsieht, dass Ost-Jerusalem und das Gebiet
der Al-Aksa-Moschee ausschliesslich als arabisch angesehen werden, oder die
Bezeichnung der Patriarchengräber in Hebron als muslimisches Kulturerbe: Die Unesco
versuche lediglich 3000 Jahre Geschichte auszulöschen, indem sie mit ihrem Vorgehen
historische Fakten verleugne. Daher sei der Verbleib der Schweiz in der Unesco unter
diesen Bedingungen nicht mit dem Neutralitätsgebot vereinbar, weshalb man dem
Beispiel der USA und Israels folgen und aus der Organisation austreten solle.
In seiner Stellungnahme vom Februar 2018 beantragte der Bundesrat die Ablehnung der
Motion. Der Auftrag der Unesco sei es, durch internationale Zusammenarbeit zu
Frieden und nachhaltiger Entwicklung in den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Kultur
und Kommunikation beizutragen, wozu auch der Schutz und die Wahrung des
Welterbes zählten. Besonders dort, wo Kulturgüter sich in Konfliktzonen befänden,
spiele die Organisation eine bedeutende Rolle in der Dialogprofilierung zwischen den
Konfliktparteien, womit der Schutz des Kulturerbes gefördert werden könne. Daher
stelle der Bundesrat das Engagement der Schweiz für die UN-Organisation nicht
infrage. 
Der Austritt der USA und die jüngst ihrerseits erfolgte Anerkennung Jerusalems als
Hauptstadt Israels beeinträchtigten gemäss dem Bundesrat den zuvor über den
Verhandlungsweg erreichten Frieden der Zweistaatenlösung. Die Schweiz habe zur
Kenntnis genommen, dass bezüglich der geweihten Stätten in Jerusalem der Status quo
gewahrt werden soll. Schon seit geraumer Zeit unterstütze sie die Entsendung einer
unabhängigen Mission zur faktenbasierten Lagebeurteilung und wie Bundesrat Cassis in
der anschliessenden Nationalratsdebatte im Juni auch anführte, anerkenne die
angesprochene Resolution die Bedeutung der Altstadt von Jerusalem und ihrer Mauern
für sämtliche monotheistischen Religionen. Ebenso wurde bei der Aufnahme der
Altstadt von Hebron in die Welterbeliste darauf verwiesen, dass es sich hierbei um eine
Stätte handle, die allen drei Religionen zur Ausübung der jeweiligen Riten und Praktiken
frei zugänglich sei. Mit ihrem Verbleib in der Unesco solle die Schweiz dafür Sorge
tragen, dass diese auch effizient und richtig funktioniert.
Im Nationalrat schienen die bundesrätlichen Argumente auf Anklang zu stossen: Die
Motion wurde mit 127 zu 54 Stimmen bei 11 Enthaltungen und ohne weitere
Wortmeldungen abgelehnt. 19

MOTION
DATUM: 05.06.2018
MELIKE GÖKCE
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Kirchen und religionspolitische Fragen

Eine Motion Quadri (lega, TI) beauftragt den Bundesrat mit einem Gesetzesentwurf für
ein Verbot der Auslandfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
eine Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel. Des Weiteren sollen
die Imame dazu verpflichtet werden, ihre Predigten jeweils in der ortsgebundenen
Landessprache vorzutragen. Der Motionär verwies in seinen Erläuterungen auf das
Nachbarland Österreich, welches vor dem Hintergrund eines sich rasch ausweitenden
politischen Islams auf ebendiese Massnahmen zurückgegriffen habe. In der Schweiz sei
bekannt, dass rund 35 Moscheen und islamische Zentren von der türkischen Regierung
finanziert würden, wobei man nicht mit Sicherheit das bewusste Engagement für einen
radikalen Islam abstreiten könne. Während in der Schweiz seit Jahren, im Rahmen der
Diskussion um die Parteifinanzierung, die Forderungen nach mehr Transparenz immer
lauter würden, sei es nicht nachvollziehbar, weshalb man – im Wissen um die
Möglichkeit der Herausbildung von radikalen Tendenzen – die gleichen Forderungen
nicht auch an islamische Gebetsstätten richte.
Der Bundesrat indes beantragte die Motion zur Ablehnung. Er sei sich durchaus der
Risiken, die von extremistischen Predigern ausgehen, bewusst. Sollten die
Voraussetzungen für die Gefährdung der nationalen Sicherheit, des Religionsfriedens
oder der Gesellschaftsentwicklung erfüllt sein, würden die Bundes- und
Kantonsbehörden im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen selbstverständlich auch
handeln. Jedoch müsse dem Motionär auch klar sein, dass muslimische Gesellschaften
und Imame nicht diskriminiert und unter Generalverdacht gestellt werden dürften, da
Grundrechte wie die Religions-, Vereins- oder Sprachenfreiheit für die muslimischen
Religionsgemeinschaften genauso gälten wie für nichtmuslimische und nichtreligiöse.
Zudem wies Bundesrätin Sommaruga den Motionär darauf hin, dass sein Vergleich mit
Österreich etwas hinke, da es zwischen den beiden Ländern einen wesentlichen
Unterschied gebe: In Österreich seien die islamischen Religionsgemeinschaften auf
nationaler Ebene anerkannt, zudem seien im Rahmen entsprechender Gesetze auch
klare Voraussetzungen definiert, welche erfüllt sein müssen. Die eingereichte Motion
sei dahingehend nicht zielführend, da sie zwar Pflichten vorgebe, aber keine Rechte
zusprechen wolle. 
In der nationalrätlichen Abstimmung wurde, ungeachtet des Bundesratsvotums, die
Vorlage mit 94 zu 89 Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen – da konnte auch der
Einwand des Zürcher Freisinnigen Hans-Peter Portmann, dass die Motion gegen das
verfassungsrechtliche Prinzip der Gleichbehandlung verstosse, kein Gegengewicht
bieten. Der Vorstoss wird somit an den Ständerat zur Zweitberatung überwiesen. 20

MOTION
DATUM: 26.09.2017
MELIKE GÖKCE

Nachdem die Motion Quadri (lega, TI) – entgegen der bundesrätlichen
Ablehnungsempfehlung – in der Herbstsession 2017 im Nationalrat angenommen
worden war, wurde sie im Vorfeld der Sommersession 2018 abermals zur Ablehnung
empfohlen. Dieses Mal stand die RK-SR als Opponentin dem Vorstoss entgegen und
beantragte dem Ständerat in ihrem Ende April veröffentlichten Bericht deutlich, der
Motion nicht nachzukommen (10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung).
Die Forderung nach einem Verbot der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten
in der Schweiz sowie einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel
tangiere mit der Religions-, der Vereinigungs- und der Sprachenfreiheit wesentliche
Grundrechte, welche für Muslime genauso gelten würden wie für alle anderen religiösen
und nicht-religiösen Personen. Zudem weise sie hinsichtlich des Gebots der
Gleichbehandlung gerade aufgrund der Ausrichtung auf eine bestimmte
Religionsgemeinschaft eine gewisse Problematik auf. Wie zuvor schon der Bundesrat
wies auch die Kommission darauf hin, dass der Verweis auf Österreich an dieser Stelle
aufgrund der bestehenden Unterschiede im öffentlich-rechtlichen Rahmen nicht
greife. Die Kommission war der Ansicht, dass islamistischen Predigern und
Gemeinschaften anderweitig Einhalt geboten werden könne und verwies hierbei auf das
NDG sowie den im Dezember 2017 verabschiedeten Nationalen Aktionsplan zur
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus
(NAP). Auch die Forderung bezüglich der Kenntnisse einer Landessprache tat die
Kommission mit einem Verweis auf die Verordnung über die Integration von
Ausländerinnen und Ausländern ab. 21

MOTION
DATUM: 26.04.2018
MELIKE GÖKCE
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In der ersten Woche der Sommersession 2018 wurde die Motion Quadri (lega, TI) auch
vom Ständerat behandelt. Robert Cramer (gp, GE) wies in seiner Funktion als
Kommissionssprecher den Rat darauf hin, dass ein Kommissionsmitglied seit der
Veröffentlichung des Kommissionsberichtes im April offensichtlich eine
Positionsänderung vollzogen habe. Während sich die RK-SR in ihrem Bericht noch mit
10 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung geschlossen für die Ablehnung der Motion
ausgesprochen hatte, beantragte nun Ständerat Minder (parteilos, SH) – er hatte sich
zuvor noch der Stimme enthalten – mittels eines Einzelantrags die Annahme derselben.
Als Antrieb des Meinungswechsels führte Minder die jüngst erteilte Baubewilligung zum
Bau der Aksa-Moschee in seinem Heimatkanton Schaffhausen an, welche von ihm selbst
auch als neustes «Sorgenkind» im Rahmen dieses Vorstosses betitelt wurde. Die
Kantonsbevölkerung habe ob diesem Grossprojekt grosse Bedenken und es herrsche
eine weitläufige Aufregung, nicht nur aufgrund der Bedenken hinsichtlich einer
zunehmenden Islamisierung, sondern auch weil sich vermehrt die Frage nach der
Finanzierung des Projektes aufdränge – folglich die gleiche Frage, wie sie von der
angeführten Motion aufgegriffen werde. Die Diskrepanz zwischen den von der
Bauherrschaft angegebenen und von externen Bauexperten geschätzten Kosten sei
dermassen frappant, dass sich der Vorstand des Türkisch-Islamischen Vereins genötigt
gesehen habe, einen öffentlichen Informationsanlass zu veranstalten, um der sowohl
medial als auch in der Bevölkerung geschürten Debatte Einhalt zu gebieten. Laut Minder
seien Grossmoscheen in der Schweiz definitiv ein heikles Thema, nicht zuletzt auch seit
der Schliessung der An-Nur-Moschee in Winterthur. Zudem zeige der Umstand, dass
die Motion von einem Tessiner Volksvertreter eingereicht wurde, dass sich das Problem
mittlerweile auf mehrere Kantone ausgeweitet habe. Wenn man die Bedenken der
Bevölkerung nicht ernst nehme, sei es lediglich noch eine Frage der Zeit, bis diese eine
entsprechende Volksinitiative lancieren werde. Diese würde dann entweder
Grossmoscheen gänzlich verbieten oder die Forderung der vorliegenden Motion eines
Verbots der Auslandsfinanzierung islamischer Gebetsstätten in der Schweiz sowie
einer Offenlegungspflicht der Herkunft ihrer finanziellen Mittel aufgreifen. Daher bat
Minder den Ständerat, es dem Nationalrat gleichzutun und die Motion anzunehmen.
Der Ständerat kam dieser Bitte aber nicht nach und lehnte den Vorstoss mit 29 zu 7
Stimmen bei 4 Enthaltungen ab. Offensichtlich hatten die abschliessenden Worte von
Bundesrätin Sommaruga zu diesem Thema eine grössere Überzeugungskraft als jene von
Ständerat Minder. Mit dem Verweis, dass sie mit dem genannten Projekt in
Schaffhausen nicht vertraut sei und entsprechend keine Stellung dazu nehmen könne,
bat sie Ständerat Minder, dennoch eine klare Trennlinie zwischen dem Bau einer
Moschee und den Überlegungen zur Verhinderung von Terrorismusfinanzierung zu
ziehen. Wenn jeder Moscheebau mit dem Generalverdacht der Terrorismusfinanzierung
einhergehe, sei dies weder ein Dienst an den hiesigen Behörden, die sich effektiv mit
dieser Problematik auseinandersetzten, noch ermögliche dies der muslimischen
Gemeinschaft, ihre Gebetskultur in der Schweiz zu pflegen. Mit dem Nationalen
Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem
Extremismus seien genau solche Fragen mit Nachdruck diskutiert worden und man
habe sich über die verschiedenen Staatsebenen auf 26 Massnahmen mit
entsprechenden Zuständigkeiten geeinigt, deren Umsetzung nun vom
Sicherheitsverbund Schweiz in Angriff genommen werde. Die Bundesrätin erläuterte
dem Plenum, dass sie am Vorabend der Debatte an einer Diplomübergabe im Rahmen
einer Weiterbildung für religiöse Betreuungspersonen an der Universität Bern
teilgenommen habe und dort auf einen regen Austausch zwischen verschiedenen
Religionsgruppen gestossen sei. Dies zeige ihr auf, wie man religiöse Betreuung in
gewünschter Weise sicherstellen könne: interreligiös und in gegenseitigem Respekt vor
den unterschiedlichen Religionen. Es gelte folglich, solche Bestrebungen zu
unterstützen; und nicht etwa eine Motion, die einfach generell etwas sage und damit
ganze Religionsgemeinschaften unter Generalverdacht stelle. 22

MOTION
DATUM: 29.05.2018
MELIKE GÖKCE

In der Wintersession 2020 reichte Thomas Aeschi (svp, ZG) in der grossen Kammer
einen Ordnungsantrag ein, mit dem die Behandlung von fünf hängigen Motionen zur
Terrorismusbekämpfung noch für die gleiche Session traktandiert werden sollte. Nebst
den Motionen Addor (svp, VS; Mo. 19.3301 und Mo. 19.3306), der Motion Büchel (svp, SG;
Mo. 19.3376) und der Motion Quadri (lega, TI; Mo. 19.3598) führte Aeschi auch die SVP-
Fraktionsmotion (Mo. 19.4005), die neuerlich die Bekämpfung der Ausbreitung eines
radikalen Islams in der Schweiz verlangte, auf. Er argumentierte, dass – auch wenn
aktuell Corona das dominierende Thema zu sein scheine – die Terroristen keine
Corona-Pause machten und die Schweiz sich daher stets auf ein mögliches Attentat
vorbereiten müsse. Im Nationalrat fand der Antrag jedoch kein Gehör und wurde mit
125 zu 56 Stimmen bei 4 Enthaltungen abgelehnt. Überraschenderweise kamen die

MOTION
DATUM: 07.12.2020
MELIKE GÖKCE

01.01.65 - 01.01.23 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Motionen Addor und Büchel dennoch in der Wintersession zur Behandlung, wurden
aber allesamt abgelehnt. 23

Mit einer Motion forderte Lorenzo Quadri (lega, TI) in der Wintersession 2020, dass der
politische Islam als neuer Strafbestand aufgenommen wird – wie es auch die
österreichische Regierung getan hatte. Der politische Islam sei eine Gefahr für die
innere Sicherheit der Schweiz und müsse darum verboten werden, argumentierte der
Motionär. Dafür sollten etwa Moscheen, die einen politischen Islam predigen,
geschlossen und Personen ohne Schweizer Pass, die einen politischen Islam verbreiten,
des Landes verwiesen werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. Diese sei nicht nur
diskriminierend, sondern verstosse auch gegen die Glaubens- und Gewissensfreiheit
sowie gegen die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit. Stattdessen verwies er auf
die bestehenden Möglichkeiten zur Wahrung der inneren Sicherheit – etwa durch ein
Verbot von Gruppierungen, welche diese konkret bedrohten. So seien etwa «Al-
Quaida» und der «islamische Staat» in der Schweiz bereits verboten.
Nachdem das Geschäft während zwei Jahren nicht abschliessend im Rat behandelt
worden war, wurde es in der Wintersession 2022  abgeschrieben. 24

MOTION
DATUM: 16.12.2022
SARAH KUHN

1) Mo. 12.3695 (Amaudruz); Mo. 11.3521 (Quadri); LM, 23.4. und 6.8.12; NZZ, 16.9.12.
2) Mo. 12.3695 (Amaudruz); Mo. 11.3521 (Quadri); SPJ 2012, S. 18.
3) AB NR, 2017, S. 2091 f. ; LZ, 13.12.17
4) Mo. 14.3397
5) AB NR, 2016, S. 1158 f.
6) AB NR, 2020, S. 2466f.; AB NR, 2020, S. 2468
7) AB NR, 2022, S. 90; Mo. 20.3181
8) AB NR, 2019, S. 2426
9) AB NR, 2022, S. 334 f.
10) AB NR, 2022, S. 334
11) AB NR, 2015, S. 335f.
12) AB NR, 2021, S. 2067 f.
13) AB NR, 2021, S. 2025 f.; Mo. 19.4325
14) BGE 143 I 403; Mo. 19.4406
15) AB NR, 2021, S. 1664 f.
16) AB SR, 2022, S. 690 ff.; Bericht SGK-SR vom 28.3.22 (Mo. 19.4056)
17) AB NR, 2022, S. 1767 f.
18) Mo. 20.4521
19) AB NR, 2018, S. 813 f.
20) AB NR, 2017, S.1585f; LZ, NZZ, 27.9.17
21) Bericht der RK-SR vom 26.04.2018; Medienmitteilung der RK-SR vom 27.04.2018
22) AB SR, 2018, S. 309 ff.; BaZ, CdT, 30.5.18
23) AB NR, 2020, S. 2323
24) Mo. 20.4568
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